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Sehr 
 
im Vorfeld unseres morgigen Termins zum Bürokratieabbau möchten wir Ihnen unsere
Vorschläge gerne vorab zukommen lassen:

Korrektur eines redaktionellen Fehlers in der Übergangsbestimmung gemäß § 35 Abs. 19

KWKG

Präzisierung der Definition des KWK-Leistungsanteils

Förderdeckel gemäß § 27 KWKG

Ausgleich der bislang ungleichmäßigen und unvorhersehbaren Belastungen durch KWK-

Boni

Unklarer Umgang mit Zeiträumen negativer Strompreise bei der Bestimmung der

förderfähigen VBH sowie Anpassung der Mitteilungspflichten für Einspeisungen während

negativer Preise bei Anlagen ohne iMSys

Zugänglichmachung der beim BAFA vorliegenden Vorabinformationen zu bevorstehenden

Bonusauszahlungen für ÜNB in den Folgejahren

Offenlegung relevanter Informationen aus BAFA-Bescheiden bzw. Vorbescheiden

gegenüber den ÜNB
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, unsere Anregungen zum Bürokratieabbau einzubringen
und freuen uns auf den Austausch morgen.
 
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards / Met vriendelijke groeten
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Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Scharnhorststr. 34-37
10115 Berlin
 
Tel.            +49 (0)30-18615-5877
E-Mail:      @bmwe.bund.de
Internet:   https://bundeswirtschaftsministerium.de
 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit
personenbezogenen Daten
im BMWK können Sie der Datenschutzerklärung auf www.bmwk.de/Datenschutzerklärung
entnehmen.
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Sehr ,
 
herzlichen Dank für Ihre Anfrage.
Nach Abstimmung unter den Übertragungsnetzbetreibern kann ich Ihnen im Namen aller ÜNB
folgende Rückmeldung geben:
Die monatliche Meldung der erzeugten KWK-Strommengen an den Netzbetreiber ist aus unserer
Sicht unerlässlich. Nur so bleibt die gute Datenqualität für die monatlichen Abrechnungen
zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber sowie im weiteren Verlauf zwischen Netzbetreiber
und ÜNB gewährleistet.
Eine Abschaffung der Datenmeldung gegenüber dem BAFA stehen wir offen gegenüber.
 
Im Rahmen Ihrer Anfrage möchten wir zudem nachfragen, ob bereits Überlegungen zur
Novellierung des KWK-G mit Blick auf die beihilferechtliche Genehmigung ab dem 01.01.2027
bestehen.
Für ein Gespräch hierzu stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards / Met vriendelijke groeten
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Sie erhalten nicht häufig E-Mails von @bmwe.bund.de. Erfahren Sie, warum dies wichtig ist
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Liebe VertreterInnen der ÜNB,
 
gemäß § 15 Absatz 1 KWKG sind dem BAFA und den Netzbetreibern monatlich die erzeugten
KWK-Strommengen mitzuteilen. Das BAFA hat uns mitgeteilt, dass sie diese monatlichen
Meldungen nicht benötigen. Daher planen wir, das BAFA als Adressat der monatlichen
Meldungen mit der nächsten KWKG-Novelle entfallen zu lassen.
 
Vor diesem Hintergrund wollte ich mich erkundigen, ob die Netzbetreiber diese monatlichen
Meldungen verwenden. Sind diese für die unterjährige Prognose der KWKG-Umlage oder andere
Zwecke relevant? Und ist ggfls. auch weiterhin der monatliche Turnus erforderlich, oder würde
auch eine viertel- bzw. halbjährliche Meldung ausreichen?
 
Falls Sie weitere Vorschläge in Sachen Bürokratieabbau im KWKG haben, sind diese ebenfalls
sehr willkommen.
 
Ich wäre Ihnen für eine Rückmeldung bis Ende dieser Woche (22.05.) sehr dankbar.
 
Mit freundlichen Grüßen
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